
„Duchblick im Förderschungel des BEG“

Dipl.-Ing. (FH) Sven Kersten, NIBE Climate Solutions



• Regional Manager DACH, NIBE Climate Solutions, International Affairs

• NIBE-Gruppe: alpha innotec, CTC GIERSCH, KNV, NOVELAN, NIBE-Systemtechnik, 
WATERKOTTE, ENERTECH, …

• Referent für den Bundesverband Wärmepumpe e.V.

• Zugelassener Referent für die VDI 4645

• Verbände: BDH, BWP, VDI, BIngK

• Bis 31.12.2021 Leiter Wärmepumpen-Marktplatz NRW der EnergieAgentur.NRW

E-Mail: sven.kersten@nibe.se
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Dipl.-Ing. (FH) Sven Kersten



Aktuelles
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60.000.000.000 EUR fehlen!
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Quelle: https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Antragsstopp/

KFW 24.11.2023
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BAFA 24.11.2023

https://www.energiewechsel.de/KAENEF/Redaktion/DE/FAQ/FAQ-Uebersicht/BEG/faq-

bundesfoerderung-fuer-effiziente-gebaeude.html



Gebäudeenergiegesetz (GEG)
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Gebäudeenergiegesetz GEG

- Heizkessel dürfen bis 31.12.2044 mit fossilen Brennstoffen betrieben werden 

- 65%-Gebot wenn eine Heizung ab 1.1.2024 ausgetauscht wird 

- Für alle Betroffenen gilt eine fünfjährige Erfüllungsfrist

- In Großstädten mit mehr als 100.000 Einwohnern gilt das EE-Gebot für neue 
Heizungen in Bestandsgebäuden und in Neubauten außerhalb von Neubaugebieten 
erst ab dem 01.07.2026, in Kommunen mit weniger als 100.000 Einwohnern ab dem 
01.07.2028.

- Gas- und Ölheizungen, die in der Zeit vom 1.1.2024 bis zum 01.07.2026 bzw. 2028 
installiert werden, müssen ab 2029 mit wachsenden Anteilen von Biogas bzw. Bioöl 
betrieben werden (15% ab 2029, 30% ab 2035, 60% ab 2040)

- In Kommunen mit mehr als 100.000 Einwohnern und in Kommunen mit weniger als 
100.000 Einwohnern dürfen neue Gasheizungen ab 1.7.2026 bzw. 2028 nur noch 
installiert werden, wenn sie auf 100% Wasserstoff umgerüstet werden können
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Gebäudeenergiegesetz GEG

- Für neue Ölheizungen gilt ab 2026 bzw. 2028, dass sie das 65%-Gebot erfüllen müssen. Sie 
müssen also entweder mit Bioöl betrieben oder um eine erneuerbare Heizung (z.B. 
Wärmepumpe) ergänzt werden.

- Bei Hybridheizungen ist der Wärmepumpenteil so zu dimensionieren bzw. auszulegen, dass 
die Wärmepumpe einem Anteil von 30% der Heizlast entspricht, wenn die Anlage bivalent-
parallel betrieben werden soll. Bei bivalent-alternativer Betriebsweise ist die Wärmepumpe 
für einen Anteil von 40% zu dimensionieren.

- Regelmäßige Betriebsprüfung von Wärmepumpen durch Fachkundige und Heizungsprüfung, 
Heizungsoptimierung und hydraulischer Abgleich bei MFH > 6 WE

- Für MFH mit Etagenheizungen: Fällt die erste Etagenheizung unter die Vorgabe aus  §71 
Abs. 1, so beginnt eine Frist von fünf Jahren, innerhalb derer die Eigentümer eine 
Entscheidung über eine mögliche Zentralisierung der Heizung fällen müssen. Entscheiden 
sich die Eigentümer für eine weiterhin dezentrale Beheizung, so ist die 65%-Vorgabe nach 
Ablauf der Frist durch alle weiteren Etagenheizungen zu erfüllen. Wird eine Zentralisierung 
beabsichtigt, bleiben weitere acht Jahre Zeit für Umbau der Heizungsanlage
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Gebäudeenergiegesetz GEG

- In MFH mit Etagenheizungen, die einer Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) 
gehören, müssen bereits ab 2024 Informationen zusammengetragen werden, die für eine 
Entscheidung über die Erfüllung des 65%-Gebots und eine mögliche Zentralisierung 
erforderlich sind. Schornsteinfeger und Wohnungseigentümer müssen relevante 
Informationen bis spätestens 30.06.2025 zur Verfügung stellen.

- Investitionskosten für eine neue Heizung dürfen nur um einen Betrag von maximal 50 
Cent pro Quadratmeter und Jahr weitergegeben werden. Innerhalb dieses Rahmens darf 
die Modernisierungsumlage für eine neue Heizung zehn Prozent der Miete (statt der 
üblichen acht Prozent) betragen, wenn Förderung in Anspruch genommen wird.

- Nach Installation einer Wärmepumpe kann der Vermieter die Betriebskosten der Anlage 
nur vollumfänglich an die Mieter weitergeben, wenn für die Anlage eine 
Jahresarbeitszahl von 2,5 nach VDI 4650 Blatt 1 berechnet (nicht gemessen!) wurde. Für 
Gebäude, die nach 1996 errichtet wurden, oder die nach der dritten 
Wärmeschutzverordnung von 1994 errichtet wurden bzw. den entsprechenden 
Wärmebedarf nicht übersteigen, entfällt dieser Nachweis. Wird dieses Kriterium nicht 
erfüllt, kann der Vermieter nur die Hälfe der Betriebskosten an die Mieter weitergeben
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Ablauf GEG
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Wärmeplanungsgesetz
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Entwurf eines Gesetzes für die Wärmeplanung und zur 

Dekarbonisierung der Wärmenetze
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• Mit dem vorliegenden Gesetz werden die gesetzlichen Grundlagen für eine 
verbindliche und systematische Einführung einer flächendeckenden Wärmeplanung 
geschaffen. Damit soll die Versorgung mit Raumwärme, Warmwasser und 
Prozesswärme auf Treibhausgasneutralität umgestellt werden, um zur Erreichung der 
Klimaschutzziele der Bundesregierung bis 2045 beizutragen

• Mit diesem Gesetz wird den Ländern die Aufgabe der Durchführung einer 
Wärmeplanung für ihr Hoheitsgebiet verpflichtend auferlegt. Die Länder können diese 
Pflicht auf Rechtsträger innerhalb ihres Hoheitsgebiets beziehungsweise auf eine 
zuständige Verwaltungseinheit übertragen

• Die Wärmeplanung soll schließlich zur Planungs- und Investitionssicherheit für Private, 
insbesondere Betreiber von Wärmenetzen sowie Gas- und Stromverteilnetzen, für 
Gebäudeeigentümer und -besitzer und für Gewerbe- und Industriebetriebe, beitragen 
und die notwendigen Investitionen in eine Wärmeversorgung aus erneuerbaren 
Energien und unvermeidbarer Abwärme anreizen



• Mit diesem Gesetz wird darüber hinaus das Ziel festgelegt, bis zum Jahr 2030 die 
Hälfte der leitungsgebundenen Wärme klimaneutral zu erzeugen. Dieses Ziel richtet 
sich an die staatlichen Stellen, den Ausbau und die Dekarbonisierung als ein Ziel von 
hoher volkswirtschaftlicher und gesamtgesellschaftlicher Bedeutung anzunehmen und 
in ihre Entscheidungen einfließen zu lassen

• Zudem wird eine Vorgabe für die Betreiber von bestehenden Wärmenetzen 
vorgesehen, die Wärmenetze bis 2030 mindestens zu 30 Prozent und bis 2040 zu 80 
Prozent mit Wärme, die aus erneuerbaren Energien oder unvermeidbarer Abwärme 
hergestellt wurde, zu speisen. Diese Vorgabe zur Einbindung von erneuerbaren 
Energien oder unvermeidbarer Abwärme tritt neben das bestehende Förderangebot, 
insbesondere in Gestalt der Bundesförderung für effiziente Wärmenetze (BEW). Für 
neue Wärmenetze wird im Gleichklang mit den neuen Vorgaben des GEG ein 
Erneuerbare Energien-/ unvermeidbarer Abwärmeanteil von 65 Prozent verlangt

https://www.bmwsb.bund.de/SharedDocs/gesetzgebungsverfahren/Webs/BMWSB/DE/Downloads/kabinettsfassung/kommunalewaermeplanung.
pdf?__blob=publicationFile&v=1
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Entwurf eines Gesetzes für die Wärmeplanung und zur 

Dekarbonisierung der Wärmenetze



Energiewirtschaftsgesetz
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§ 14a Energiewirtschaftsgesetz (netzdienliche 

Steuerung von WP)
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§ 14a Energiewirtschaftsgesetz (netzdienliche 

Steuerung von WP)



NIBE Uplink und Tibber



Förderung
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https://www.waermepumpe.de/waermepumpe/foerderung/







24



25



26



27



28

BEG: Heizungsoptimierung 15%



5.1 Einzelmaßnahmen an der Gebäudehülle
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Zu a) Einzelmaßnahmen an der Gebäudehülle

          Für Maßnahmen nach Nummer 5.1 beträgt der Fördersatz 30 %.

Gefördert werden Einzelmaßnahmen an Bestandsgebäuden zur Erhöhung der 

Energieeffizienz des Gebäudes an der Gebäudehülle, darunter:

a) Dämmung der Gebäudehülle (von Außenwänden, Dachflächen, Geschossdecken 

    und Bodenflächen), sowie ErneuerungEr-neuerung/Aufbereitung von 

    Vorhangfassaden;

b) Erneuerung, Ersatz oder erstmaliger Einbau von Fenstern, Außentüren und -     

    toren;

c) sommerlicher Wärmeschutz durch Ersatz oder erstmaligen Einbau von 

    außenliegenden Sonnenschutzeinrichtungen mit optimierter Tageslichtversorgung.



5.2 Anlagentechnik (außer Heizung)
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Gefördert wird der Einbau von Anlagentechnik in Bestandsgebäuden zur Erhöhung 

der Energieeffizienz des Gebäudes, darunter:

a) Einbau, Austausch oder Optimierung raumlufttechnischer Anlagen inklusive 

    Wärme-/Kälterückgewinnung;

b) bei Wohngebäuden: Einbau digitaler Systeme zur energetischen Betriebs- und 

    Verbrauchsoptimierung bzw. zur Verbesserung der Netzdienlichkeit der 

    technischen Anlagen des Gebäudes („Efficiency Smart Home“) oder des 

    angeschlossenen Gebäudenetzes im Sinne von Nummer 5.3 Buchstabe h;

c) bei Nichtwohngebäuden: Einbau von Mess-, Steuer- und Regelungstechnik zur 

    Realisierung eines Gebäudeautomatisierungsgrades mindestens der Klasse B      

    nach DIN V 18599-11;

d) bei Nichtwohngebäuden: Kältetechnik zur Raumkühlung;

e) bei Nichtwohngebäuden: Einbau energieeffizienter Innenbeleuchtungssysteme. 

Fördersatz 15%



Nichtwohngebäude: energetische 

Sanierungsmaßnahmen
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a) energetische Sanierungsmaßnahmen

Die Höchstgrenze der förderfähigen Kosten bei Anlagen zur Wärmeerzeugung nach 

Nummer 5.3 beträgt 30000 Euro für Gebäude bis 150 Quadratmeter 

Nettogrundfläche. Für Gebäude größer 150 Quadratmeter Nettogrundfläche gilt 

folgende gestaffelte Höchstgrenze der förderfähigen Kosten:

– bis 400 Quadratmeter Nettogrundfläche 200 Euro pro Quadratmeter 

   Nettogrundfläche 

– für größer 400 bis 1000 Quadratmeter Nettogrundfläche zusätzlich 120 Euro pro 

   Quadratmeter Nettogrundfläche

– ab größer 10001 Quadratmeter Nettogrundfläche zusätzlich 80 Euro pro 

   Quadratmeter Nettogrundfläche



BEG EM: Kreditförderung
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8.5 Kreditförderung

Der Ergänzungskredit wird als Kredit mit Zinsverbilligung aus 

Bundesmitteln gewährt.

Die maximale Höhe der Förderung ist begrenzt durch die 

Höchstgrenze der förderfähigen 

Kosten auf 120.000 Euro nach Nummer 8.3.1 c). 

8.5.1 Kreditbetrag

Ein Kredit kann maximal in Höhe von einhundert Prozent der 

jeweiligen Höchstgrenze 

förderfähiger Kosten gewährt werden.



Weitere Förderung!
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• Landesförderung

• Förderungen durch Kommunen oder Städte aufgrund 

der Ziele, die in den Klimaschutzplänen 

festgeschrieben wurden

• Förderungen durch Energieversorgungsunternehmen

• Sondertarife für Wärmepumpenstrom

• …



Kontakt:

Sven Kersten

Mobile-Phone: +49 160 97 28 10 56

E-Mail: sven.kersten@nibe.se

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Fragen?
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